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§. 289. 

(1) Die Parteien können bei der Beweisaufnahme zugegen sein; sie können an die Zeugen und 
Sachverständigen diejenigen Fragen durch den Vorsitzenden oder den die Beweisaufnahme leitenden 
Richter stellen lassen oder mit deren Zustimmung selbst stellen, welche sie zur Aufklärung oder 
Vervollständigung der Aussage, sowie zur Aufklärung des Streitverhältnisses oder der für die Beweiskraft 
der Aussagen wesentlichen Verhältnisse für dienlich erachten. Fragen, welche dem Richter unangemessen 
erscheinen, hat er zurückzuweisen. 

(2) Mit der Beweisaufnahme ist, soweit dies nach Lage der Sache geschehen kann, vorzugehen, 
wenn auch keine der verständigten Parteien erschienen ist. Es kann jedoch vom erkennenden Gerichte, 
oder, so lange die Beweisaufnahme noch nicht beendet ist, auch von dem beauftragten oder ersuchten 
Richter eine Ergänzung der Beweisaufnahme zugelassen werden, wenn die Partei glaubhaft macht, dass 
ihr durch ein unvorhergesehenes Ereignis verursachtes Nichterscheinen eine wesentliche 
Unvollständigkeit der Beweisaufnahme zur Folge hatte und wenn zugleich die Ergänzung der 
Beweisaufnahme ohne erhebliche Verzögerung des Rechtsstreites stattfinden kann. 


